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M 1954 
Maschineller neutraler Glanztrockner (Klarspüler) 
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Produktbeschreibung 
M 1954 ist ein modern aufgebauter, flüssiger, neutraler, maschineller Glanztrockner (Klarspüler). 
M 1954 verleiht dem maschinell gereinigten Geschirr nach der Trocknung einen frischen und strahlenden 
Glanz. 
M 1954 erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen bezüglich der biologischen Abbaubarkeit seiner Tenside. 

Anwendungsgebiete 
M 1954 wird nach der maschinellen Reinigung zur Glanztrocknung und Klarspülung des Geschirrs aus 
Metall, Porzellan und Glas erfolgreich eingesetzt. 

Anwendungsvorschrift 
Konzentration: Verdünnungsverhältnis mit enthärtetem Wasser 1: 2000 – 1:5000 
Temperatur: 75 – 90°C 
Kontaktzeit: ist maschinenabhängig 

Materialverträglichkeit 
Bei Einhaltung obiger Anwendungsvorschrift greift die M 1954-Anwendungslösung Werkstoffe des Reini-
gungsgutes einer maschinellen Geschirrspülmaschine nicht an 

Wichtiger Hinweis 
M 1954 darf gemäß gültiger Vorschriften als Glanztrockner im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. 

Lagerhinweise 
Das Konzentrat M 1954 ist frost- u. hitzeempfindlich; deshalb nicht oberhalb von + 30°C und nicht unter-
halb von – 8°C lagern. 

Inhaltsstoffe 
Spezielle Kombination biologisch abbaubarer Tenside, Solubilisierungsmitteln und toxikologisch unbe-
denklicher Alkohole.  
Im Gegensatz vieler auf dem Markt befindlicher Glanztrockner (Klarspüler) enthält M 1954 keine „leicht 
entzündlichen“ Bestandteile und ist daher auch in dieser Richtung nicht kennzeichnungspflichtig. 

Sicherheitsratschläge 
Obwohl der Glanztrockner kein kennzeichnungspflichtiger Arbeitsstoff ist, empfehlen wir freiwillig folgende 
Sicherheitsratschläge zu beachten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 
 
WIR BERATEN SIE GEMÄß DEM HEUTIGEN STAND UNSERER KENNTNISSE. RECHTLICHE VERBINDLICHKEITEN BEZÜGLICH EIGENSCHAF-

TEN UND EINSATZZWECKE UNSERER PRODUKTE KÖNNEN AUS OBIGEN ANGABEN NICHT HERGELEITET BZW. ZUGESICHERT WERDEN. 


